
TV. Verwirklichung von Maßnahmen der strafrechtl. Verantwortlichkeit 1.1

4.2.3.
Rat des Kreises, Abteilung Örtliche Ver
sorgungswirtschaft
bei der Verurteilung von selbständigen Ge
werbetreibenden zu Strafen mit Freiheits
entzug.
4.2.4.
Kreisgeschäftsstelle der Handwerkskammer 
des Bezirkes '
bei der Verurteilung von selbständigen 
Handwerksmeistern zu Strafen mit Frei
heitsentzug.
4.2.5.
Kreisvorstand des FDGB, Verwaltung der 
Sozialversicherung
bei der Verurteilung von Rentnern der So
zialversicherung zu Strafen mit Freiheits
entzug.
4.2.6.
Kreisdirektion der Staatlichen Versiche
rung der DDR
bei der Verurteilung von Rentnern der 
Staatlichen Versicherung der DDR zu Stra
fen mit Freiheitsentzug.
4.2.7.
Hauptverwaltung der Staatlichen Versiche
rung der DDR
bei der Verurteilung von Empfängern zu
sätzlicher Altersversorgung der Intelligenz

zu Strafen mit Freiheitsentzug von min
destens einem Jahr.
4.2.8.
Rat der Stadt, des Stadtbezirkes bzw. Ge
meinde, Abteilung Gesundheits- und So
zialwesen
bei der Verurteilung von Sozialfürsorge
empfängern zu Strafen mit Freiheitsent
zug.
4.2.9.
Erster Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Rates des Bezirkes (Auszeichnungsaus- 
schuß)
bei Verurteilung von Trägem staatlicher 
Auszeichnungen oder Titel, die vom Staats
rat oder Ministerrat oder vom Leiter eines 
zentralen Organs verliehen wurden.
4.2.10.
der zuständige Kommandeur der Nationa
len Volksarmee bzw. der Organe des Wehr
ersatzdienstes
bei Verurteilung von Militärpersonen durch 
die Gerichte für Militärstrafsachen.
Für die Benachrichtigung ist der Vordruck 
„Benachrichtigung von Entscheidungen in 
Strafsachen“ (Best-Nr. 220 53) zu verwen
den.

IV.
Verwirklichung von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
durch das Gericht

Vorbemerkung: Vgl. Ziff. II. der RV Nr. 14/ 
75 des Ministers der Justiz (auszugsw. ab- 
gedr. als Anm. nach §§ 16, 17, 22 und 25 
dieser DB).

Verurteilung auf Bewährung 

§12
Umfang der gerichtlichen Kontrolle
(1) Das zuständige Gericht hat die zur Ver
wirklichung der Verurteilung auf Bewäh
rung erforderlichen Maßnahmen zu tref
fen, insbesondere den Erziehungs- und Be
währungsprozeß des Verurteilten in dem 
notwendigen Umfange zu kontrollieren 
(§ 342 StPO). Das Gericht hat Kontrollen 
vor allem zu gewährleisten, wenn dem 
Verurteilten gemäß § 33 Absätze 3 und 4 
StGB die Verpflichtung zur

— Wiedergutmachung des durch die Straf
tat angerichteten materiellen Schadens,

— Bewährung am Arbeitsplatz,
— zweckbestimmten Verwendung des Ar

beitseinkommens und anderer Einkünfte 
oder

— Berichterstattung über die Erfüllung 
seiner Pflichten auferlegt wurde.

(2) Wurde der Verurteilte verpflichtet, ge
meinnützige Freizeitarbeit zu leisten oder 
sich einer fachärztlichen Behandlung zu 
unterziehen oder wurde ihm ein Aufent
halts-, Umgangs-, Besitz- oder Verwen
dungsverbot auferlegt, haben die zustän
digen staatlichen Organe (§ 339 Abs. 1 Zif
fern 2 und 3 StPO) das Gericht über die 
Verwirklichung dieser Pflichten auf Ver
langen und in anderen notwendigen Fäl
len, insbesondere bei auftretenden Schwie-
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